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Einleitung

Die Europäisierung nationalen Rechts beschreibt den Einfluss des Rechts
der Europäischen Union und der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) auf die nationale Rechtsordnung. Die Europäisierung des Rechts,
also die Überformung nationalen Rechts durch das Recht der Europäischen
Union, erstreckt sich auf zahlreiche Lebensbereiche. Einer der Lebensberei-
che, die bislang von unionsrechtlichem Einfluss verschont blieben, ist das
Religionsverfassungsrecht1, also die Regeln über das Verhältnis zwischen
dem Staat und Religionsgemeinschaften. Dieses wurde bislang als integra-
tionsfest, also als durch das Recht der EU nicht beeinflussbar, erachtet.
Anlass zu Zweifeln hieran geben zwei Entscheidungen des Europäischen

Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2018, die die Anwendbarkeit europäi-
schen Antidiskriminierungsrechts im kirchlichen Individualarbeitsrecht fest-
stellten.2 Bereits im Jahr 2010 hatte auch der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) die Unvereinbarkeit einer arbeitsgerichtlichen
Entscheidung zum kirchlichen Individualarbeitsrecht mit der EMRK fest-
gestellt.3

Die Gerichtsentscheidungen entfachten eine Diskussion über das Verhält-
nis zwischen Staat und Kirche und die Frage, ob und inwieweit der Staat
Religionsgemeinschaften Freiraum von staatlichen Regeln gewähren darf.
Es stellt sich die Frage, welcher Freiraum verfassungs- und einfachrechtlich
verankert ist und welcher historisch gewachsen, aber möglicherweise nicht
mehr zeitgemäß ist.4 Tradition trifft dabei auf eine immer weiter fortschrei-

1 Bewusst wird in dieser Arbeit anstatt des Begriffs „Staatskirchenrecht“ der offene
Begriff „Religionsverfassungsrecht“ benutzt, der das grundrechtliche Verständnis des Ver-
hältnisses zwischen Staat und Religionsgemeinschaften und die Abkehr von der Fokussie-
rung auf die großen christlichen Kirchen hin zu einer paritätischen Behandlung aller Re-
ligionsgemeinschaften unterstreichen soll, vgl. hierzu A. v. Ungern-Sternberg, in M. Her-
degen/u.a. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, § 21, Rn. 39; P. Unruh, Religionsverfassungsrecht,
4. Aufl. 2018, Einl., Rn. 4 ff.; für eine synonyme Verwendung beider BegriffeM. Germann,
in: D. Pirson/u.a. (Hrsg.), HdbStKR, Bd. 1, 3.Aufl. 2020, § 7, Rn. 71.

2 EuGH [GK], Urt. v. 17.04.2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257 – Egenberger;
EuGH [GK], Urt. v. 11.09.2018, C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696 – Chefarzt.

3 EGMR, Urt. v. 23.09.2010, 1620/03, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003 –
Schüth/Deutschland.

4 Zum Deutungswandel im Staatskirchenrecht siehe M. Germann, in: D. Pirson/u.a.
(Hrsg.), HdbStKR, Bd. 1, 3.Aufl. 2020, § 7, Rn. 48 ff.
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tende Verrechtlichung der Lebensrealität. Sind solche Fragen nicht eindeutig
durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber entschieden, stehen Ge-
richte vor der Frage, wie sie Traditionen in geltendes Recht einbetten, sie
verwerfen oder aufrechterhalten. Dies zu entscheiden, fällt regelmäßig
schwer.
Insofern ist es für diejenigen, die einen gesellschaftlichen und rechtlichen

Wandel verlangen, begrüßenswert, wenn die Veränderung von „außen“
kommt. So sind im kirchlichen Individualarbeitsrecht nicht der nationale
Gesetzgeber, sondern die europäischenRechtsordnungen derMotor der Ver-
änderung. Dies ist Anlass für eine weite Diskussion, die nicht das Verhältnis
zwischen Staat und Kirche, sondern das Verhältnis zwischen Nationalstaat
und überstaatlicher Rechtsordnung betrifft. So besteht Uneinigkeit darüber,
wie weit die Kompetenzen der EU imReligionsverfassungsrecht reichen und
ob in solchen national historisch gewachsenen Bereichen, die die Identität
eines Staates ausmachen, überstaatlicher Einfluss überhaupt zulässig ist.
Auch auf politischer Ebene ließe sich trefflich streiten, ob diese Art von

äußerem Veränderungsdruck richtig ist. Deutschland hat die Geltung der
Europäischen Menschenrechtskonvention und des Unionsrechts grundsätz-
lich anerkannt. Die Reichweite und Grenzen der sich hieraus ergebenden
Veränderungen sollen in dieser Arbeit mit Blick auf das kirchliche Indivi-
dualarbeitsrecht untersucht werden.
Rechtliche Grundlage des kirchlichen Individualarbeitsrechts ist das ver-

fassungsrechtlich geregelte Verhältnis zwischen Staat und Kirche, das sog.
Religionsverfassungsrecht. Diese grundlegende Weichenstellung ist in
Deutschland durch die sog. Kirchenartikel geregelt, die nach dem Zweiten
Weltkrieg aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen wurden. Unter
anderem dürfen Religionsgemeinschaften danach ihre Angelegenheiten selb-
ständig ordnen und verwalten (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 S. 1
WRV). Das Bundesverfassungsgericht hat dem kirchlichen Selbstbestim-
mungsrecht eine gegenüber der Interpretation des BAGweitgehende Freiheit
bei der Festlegung von sog. Loyalitätsobliegenheiten entnommen und die
gerichtliche Kontrolldichte von Kündigungen nach Loyalitätsverstößen be-
grenzt.5 Unter die Loyalitätsobliegenheiten fallen unter anderem das Verbot
des Kirchenaustritts6 und die Übereinstimmungmit religiösenMoralnormen
wie dem Verbot der Zweitehe, dem Verbot des Ehebruchs und dem Verbot
praktizierter Homosexualität.7 Arbeitnehmerschützende Normen wie das
Kündigungsschutzgesetz gelten insoweit in kirchlichen Arbeitsverhältnissen
nicht in gleicher Weise.8

5 BVerfG, Beschl. v. 04.06.1985, Az. 2 BvR 1703/83, BVerfGE 70, 138 (168); BVerfG,
Beschl. v. 22.10.2014, Az. 2 BvR 661/12, BVerfGE 137, 273, Rn. 112 ff.

6 Art. 5 Abs. 2 Ziff. 2 a) GO.
7 Art. 5 Abs. 2 Ziff. 1 b), Ziff. 2 c), d) GO.
8 Siehe ausführlich Kap. 1 III. 2.
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Wachsende Bedeutung erlangt diese rechtliche Sonderstellung durch die
steigendeAnzahl vonBeschäftigten in kirchlichenArbeitsverhältnissen.Dies
betrifft insbesondere die in den letzten Jahrzehnten zunehmende Betätigung
der christlichen Kirchen im Bereich der Caritas und der Diakonie, also das
Betreiben von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.9

Der Fortbestand dieser Sonderstellung wird seit etwa 20 Jahren mit Blick
auf den zunehmenden Einfluss europäischer Rechtsordnungen von der Wis-
senschaft kontrovers diskutiert.10 Anlass hierfür war der Erlass der europä-
ischenAntidiskriminierungsrichtlinie 2000/78/EG im Jahr 2000, wonach eine
Ungleichbehandlung von Beschäftigten unter anderem aufgrund der Reli-
gion rechtfertigungsbedürftig ist. Sodann hat der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte im Jahr 2010 ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur
Kündigung eines Organisten wegen seiner außerehelichen Beziehung für
konventionswidrig erklärt.11 Im Jahr 2018 entschied schließlich der EuGH,
dassAntidiskriminierungsrecht auch in kirchlichenArbeitsverhältnissenAn-
wendung finden muss.12 Das Bundesarbeitsgericht gab sodann den klagen-

9 In der Diakonie stieg laut Einrichtungsstatistik die Mitarbeiterzahl von 452.600 Mit-
arbeitern im Jahr 2010 auf knapp 600.000 im Jahr 2018, Diakonisches Werk der Evange-
lischen Kirche in Deutschland e.V. (Hrsg.), Einrichtungsstatistik zum 1. Januar 2010,
2011, S. 3; Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (Hrsg.),
Statistik der Diakonie Deutschland, Stand 01.01.2018, 2019, S. 2; in der Caritas stieg sie
von 520.000 im Jahr 2010 auf aktuell ungefähr 660.000, Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hrsg.), Katholische Kirche inDeutschland. Zahlen und Fakten 2010/11,
2011, S. 39; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Katholische Kirche in
Deutschland. Zahlen und Fakten 2019/20, 2020, S. 40.

10 Zum Einfluss des Unionsrechts G. Müller-Volbehr, Europa und das Arbeitsrecht der
Kirchen, 1999, S. 32 ff.; P. Hanau/G. Thüsing, Europarecht und kirchliches Arbeitsrecht,
2001, S. 27 ff.; H.-M. Heinig, in: A. Haratsch/u.a. (Hrsg.), Religion und Weltanschauung
im säkularen Staat 2001, 215 (236 ff.); C. Waldhoff, JZ 2003, 978 (984 f.); D. Kehlen, Eu-
ropäische Antidiskriminierung, 2003, S. 167 ff.; H. Reichold, in: H. Kreß (Hrsg.), Religi-
onsfreiheit als Leitbild, 2004, 105 (116); M. Triebel, Europäisches Religionsrecht, 2005,
S. 182 ff.; P. Budde, AuR 2005, 353 (357 ff.); E. Fischermeier, in: FS für R. Richardi, 2007,
875 (886 f.); J. Joussen, NZA 2008, 675 (676 ff.); J. Mohr/M. v. Fürstenberg, BB 2008, 2122
(2124 ff.); D. Fink-Jamann, Antidiskriminierungsrecht, 2009, S. 167 ff.; zum Einfluss der
EMRK S. Magen, in: B. Kämper/A. Puttler (Hrsg.), Straßburg und das kirchliche Arbeits-
recht, 2013, 41 (50 ff.); C. Grabenwarter, in: B. Kämper/A. Puttler (Hrsg.), Straßburg und
das kirchliche Arbeitsrecht, 2013, 9 (17 ff.); G. Thüsing, in: B. Kämper/H.-W. Thönnes
(Hrsg.), Essener Gespräche, Bd. 46, 2012, 129 (153 ff.); S. Fahrig/B.-P. Stenslik, EuZA
2012, 184 (187 ff.); C. Grabenwarter, in: FS für R. Jaeger, 2011, 639 (645 ff.); U. Hammer,
AuR 2011, 278 (281 ff.); J. Joussen, RdA 2011, 173 (175 ff.); M. Plum, NZA 2011, 1194
(1197 ff.); H. Reichold, EuZA 2011, 320 (327 f.).

11 EGMR, Urt. v. 23.09.2010, 1620/03, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003,
Rn. 67 ff. – Schüth/Deutschland.

12 EuGH [GK], Urt. v. 17.04.2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, Rn. 55 – Egenber-
ger; EuGH [GK], Urt. v. 11.09.2018, C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696, Rn. 47 – Chefarzt.
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den Beschäftigten in den beiden Verfahren Recht. Eine Bewerberin erhielt
eine Entschädigung, da sie vom Diakonischen Werk bei der Einstellung we-
gen ihrer Konfessionslosigkeit diskriminiert wurde.13 Im anderen Verfahren
wurde die Kündigung eines Chefarztes in einem katholischen Krankenhaus,
der zum zweiten Mal geheiratet hatte, für unwirksam erklärt, da diese ihn
wegen seiner Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und des damit verbun-
denen Verbots einer zweiten Heirat diskriminiere.14 Besondere Brisanz be-
kam dieser Fall dadurch, dass zuvor das Bundesverfassungsgericht dem ka-
tholischen Krankenhaus Recht gegeben hatte und die Ansicht des Bundes-
arbeitsgerichts, dass die Kündigung unwirksam sei, als verfassungswidrig
zurückwies.15 Das Bundesarbeitsgericht entschied sodann jedoch nicht an-
hand der bundesverfassungsgerichtlich vorgegebenen Maßstäbe, sondern
legte den Fall dem EuGH vor.16

Die Auseinandersetzung über die Zukunft des kirchlichen Arbeitsrechts
hat auch zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit noch kein Ende gefunden.
Das Bundesverfassungsgericht hat noch über die Verfassungsbeschwerde des
DiakonischenWerkes zu entscheiden, das durch das BAG zur Zahlung einer
Entschädigung wegen religiöser Diskriminierung einer Bewerberin verurteilt
wurde.17

Dennoch haben in der Zwischenzeit schon einige Arbeits- und Landesar-
beitsgerichte die neuen Maßstäbe des EuGH in ihre Rechtsprechung aufge-
nommen. Der Entschädigungsklage einer Sekretariatsmitarbeiterin gegen-
über dem evangelischen Oberkirchenrat wurde in erster Instanz stattgege-
ben, da von ihr unzulässigerweise die Zugehörigkeit zur evangelischen Kir-
che bei der Bewerbung verlangt wurde.18 Die Klage einer Sozialpädagogin in
der kirchlichen Schwangerenberatung gegen die Kündigung wegen Kirchen-
austritts hatte in erster Instanz Erfolg19, ebenso die Kündigungsschutzklage
eines Kochs in einer evangelischen Kindertagesstätte, der aus der Kirche
austrat, in zweiter Instanz20. Dagegen wurde die Klage einer Hebamme, der
von ihrem katholischen Arbeitgeber nach ihrem Kirchenaustritt gekündigt
wurde, in zweiter Instanz abgewiesen.21

13 BAG, Urt. v. 25.10.2018, Az. 8 AZR 501/14, AP Nr. 25 zu § 15 AGG, Rn. 54 ff.
14 BAG, Urt. v. 20.02.2019, Az. 2 AZR 746/14, APNr. 94 zu § 1 KSchG 1969, Rn. 29 ff.
15 BVerfG, Beschl. v. 22.10.2014, Az. 2 BvR 661/12, BVerfGE 137, 273, Rn. 163 ff.
16 BAG, Vorlagebeschl. v. 28.07.2016, Az. 2 AZR 746/14 (A), NZA 2017, 388.
17 Verfassungsbeschwerde v. 16.03.2019, Az. 2 BvR 934/19.
18 ArbG Karlsruhe, Urt. v. 18.09.2020, Az. 1 Ca 171/19; Berufung anhängig unter dem

Az. 19 Sa 76/20.
19 ArbGWiesbaden, Urt. v. 10.06.2020, Az. 2 Ca 288/19; Berufung anhängig unter dem

Az. 8 Sa 1092/20.
20 LAGBaden-Württemberg, Urt. v. 10.02.2021, Az. 4 Sa 27/20, NZA-RR 2021, 251 ff.
21 LAGHamm, Urt. v. 24.09.2020, Az. 18 Sa 210/20; Revision anhängig unter dem Az.

2 AZR 130/21.
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Diese Arbeit soll klären, welche Regelungen des Verfassungsrechts, der
EMRKund des EU-Antidiskriminierungsrechts in den oben genanntenFall-
konstellationen Anwendung finden und nach welcher Maßgabe Einstel-
lungsvoraussetzungen und loyalitätsbedingte Kündigungen in kirchlichen
Arbeitsverhältnissen zulässig sind. Fragen des kirchlichen Kollektivarbeits-
rechts und der Einfluss von Unions- und Völkerrecht hierauf würden den
Umfang dieser Arbeit sprengen und werden daher nicht behandelt.22 Die
Ausführungen werden, soweit sie spezifische Konstellationen betreffen, das
kirchliche Individualarbeitsrecht der katholischen und evangelischen Kirche
betreffen, da diese aufgrund ihrer Größe und der Anzahl ihrer Einrichtun-
gen23 einen Großteil der praktischen Anwendungsfälle in Deutschland aus-
machen, und damit auch der weit überwiegende Teil der fachgerichtlichen
Entscheidungen und alle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
diese Religionsgemeinschaften betreffen.
Das kirchliche Individualarbeitsrecht soll aus der Perspektive dreier

Rechtsebenen betrachtet werden, wobei die höchstrichterliche Auslegung
und Anwendung der jeweilig einschlägigen Normen auf die Konstellationen
des kirchlichen Individualarbeitsrechts imMittelpunkt der Betrachtung und
Diskussion stehen sollen. In einem ersten Schritt werden die verfassungs-
rechtlichen Grundlagen des kirchlichen Individualarbeitsrechts dargestellt,
insbesondere das verfassungsrechtlich verankerte kirchliche Selbstbestim-
mungsrecht und die Ausformung des kirchlichen Individualarbeitsrechts
durch das Bundesverfassungsgericht.
Sodann sind im zweiten Kapitel die Vorgaben der EMRK und die Recht-

sprechung des EGMR zu untersuchen. Es folgt in Kapitel 3 eine Untersu-
chung der bereits angesprochenen Entscheidungen des EuGH zum kirchli-
chen Individualarbeitsrechts und des einschlägigen Unionsrechts.
In Kapitel 2 und 3 wird jeweils dargestellt, in welchem Verhältnis die

EMRKund dasUnionsrecht zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben stehen
und welche Vorgaben im Kollisionsfall Anwendung finden. Als zentrale
Frage wird zu klären sein, ob die EMRK und das Unionsrecht auch im
Kollisionsfall mit Verfassungsrecht Anwendung finden oder ob in Bezug auf

22 Vgl. hierzu J. Brandt, Der Dritte Weg in der Retrospektive, 2021, S. 24 ff.; B. Weller,
Kirchliches Arbeitsrecht, 2021, S. 130 ff.; B. Weller, Kirche und Streikrecht, 2019,
S. 337 ff.; G. Robbers, Streikrecht in der Kirche, 2010, S. 84 ff.; zur Vereinbarkeit des Drit-
ten Weges mit Art. 9 Abs. 3 GG, siehe BAG, Urt. v. 20.11.2012, Az. 1 AZR 179/11, AP
Nr. 179 zu Art. 9 GG Arbeitskampf.

23 Im Jahr 2018 betrieben die Caritas 24.780 Einrichtungen und die Diakonie 31.594
Einrichtungen in Deutschland, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Ka-
tholische Kirche in Deutschland. Zahlen und Fakten 2019/20, 2020, S. 41; Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (Hrsg.), Statistik der Diakonie
Deutschland, Stand 01.01.2018, 2019, S. 2.
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die EMRK Rezeptionshindernisse und in Bezug auf das Unionsrecht die
Kontrollvorbehalte des Bundesverfassungsgerichts eingreifen.
Das vierte Kapitel wird die Erkenntnisse der ersten drei Kapitel zusam-

menführen. Auf Grundlage des gefundenen Ergebnisses werden im Lichte
der Vorgaben der anwendbaren Rechtsordnungen und der Entscheidungen
derHöchstgerichteMaßstäbe für zulässige Einstellungsvoraussetzungen und
Loyalitätsobliegenheiten gewonnen.



Kapitel 1

Das kirchliche Individualarbeitsrecht im
deutschen Verfassungsrecht

Erster Schritt dieser Arbeit soll sein, das kirchenspezifische Individualar-
beitsrecht aus der Perspektive des Verfassungsrechts zu betrachten und die
bisherige Ausgestaltung durch das Bundesverfassungsgericht kritisch zu be-
leuchten. Zunächst sollen die Besonderheiten des kirchlichen Individualar-
beitsrechts in Gestalt von Loyalitätsobliegenheiten und besonderen Einstel-
lungsvoraussetzungen dargestellt werden, wobei insbesondere dessen Ab-
weichungen vom staatlichen Individualarbeitsrecht und den dort anerkann-
ten Tendenzbetrieben herausgestellt werden sollen. Sodann wird das kirch-
liche Selbstbestimmungsrecht, das verfassungsrechtliche Grundlage des
kirchlichen Individualarbeitsrechts ist, anhand der ihm zugrundeliegenden
verfassungsrechtlichen Gewährleistungen in den Blick genommen. In einem
dritten Schritt sollen die Auswirkungen, die sich aus Sicht des Bundesverfas-
sungsgerichts aus den verfassungsrechtlichen Vorgaben auf die Zulässigkeit
loyalitätsbedingter Kündigungen und auf den gerichtlichen Prüfungsmaß-
stab ergeben, dogmatisch analysiert werden. Zuletzt sind die Auswirkungen
der verfassungsrechtlichen Vorgaben auf besondere Einstellungsvorausset-
zungen zu untersuchen.

I. Individualarbeitsrechtliche Besonderheiten in
kirchlichen Arbeitsverhältnissen

Die Kirchen weichen im Bereich des Individualarbeitsrechts in zwei Kern-
bereichen von den Vorgaben des staatlichen Arbeitsrechts ab. Dies ist zum
einen der Kündigungsschutz und hierbei die Frage, wegen welchen Fehlver-
haltens eine Abmahnung oder als ultima ratio eine Kündigung ausgespro-
chen werden kann. Die Kirchen legen arbeitsvertraglich fest, dass sich ihre
Beschäftigten an bestimmte Verhaltensnormen, sog. Loyalitätsobliegenhei-
ten, zu halten haben. Bei Verstößen gegen diese Loyalitätsobliegenheiten
liegt eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung vor, die zur Abmahnung oder
zur Kündigung führen kann. Zum anderen betrifft das kirchliche Individu-
alarbeitsrecht das Diskriminierungsverbot nach dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG). Hier beanspruchen die Kirchen das Recht, be-
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stimmte Einstellungshindernisse und insbesondere die Konfessionszugehö-
rigkeit als Einstellungsvoraussetzung festzulegen und damit nach der Reli-
gion der Bewerber zu unterscheiden.

1. Loyalitätsobliegenheiten

Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben Regelwerke für ihre Be-
schäftigten erstellt, auf die in den jeweiligen Arbeitsverträgen Bezug genom-
men wird und die so Wirksamkeit in den kirchlichen Arbeitsverhältnissen
entfalten.1 Die Regelwerke enthalten unter anderem Regelungen zu Loyali-
tätsobliegenheiten und Einstellungsvoraussetzungen. Die Grundordnung
(GO)2 der katholischen Kirche sowie die Loyalitätsrichtlinie (EKD-RL)3 der
evangelischen Kirche differenzieren dabei nach der Konfessionszugehörig-
keit, legen also Konfessionsangehörigen strengere Loyalitätsobliegenheiten
auf als Personen, die nicht der Konfession der Einrichtung bzw. überhaupt
keiner christlichen Konfession angehören. Diese Differenzierungsmöglich-
keit stützen die Kirchen auf § 9 Abs. 2 AGG, wonach das Diskriminierungs-
verbot wegen der Religion „nicht das Recht berührt, […] von ihren Beschäf-
tigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbst-
verständnisses verlangen zu können“.

a) Loyalitätsobliegenheiten in der katholischen Kirche

Die katholische Kirche differenziert in Art. 4 GO zwischen katholischen,
nicht-katholischen, aber christlichen, und nicht-christlichen Beschäftigten.
Sie auferlegt diesen Gruppen unterschiedlich starke Loyalitätsobliegenhei-
ten. Katholische Beschäftigte müssen „die Grundsätze der katholischen
Glaubens- und Sittenlehre anerkennen und beachten“ (Art. 4 Abs. 1 S. 1
GO). Arbeiten sie im pastoralen und katechetischen Dienst oder sind sie
aufgrund einer missio canonica oder einer sonstigen schriftlich erteilten bi-
schöflichen Beauftragung tätig, „ist das persönliche Lebenszeugnis im Sinne
der Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre erforderlich“ (Art. 4 Abs. 1
S. 2 GO). Das gleiche gilt „in der Regel“ auch für leitende Beschäftigte und
für Beschäftigte im erzieherischen Dienst (Art. 4 Abs. 1 S. 2 2. HSGO). Hier-

1 Zur Notwendigkeit der vertraglichen Inbezugnahme J. Joussen, in: D. Pirson/u.a.
(Hrsg.), HdbStKR, Bd. 3, 3.Aufl. 2020, § 57, Rn. 79; C. Sperber, Kirchenrechtliches Ar-
beitsrecht, 2019, S. 339 ff.

2 Siehe die Bekanntmachung der Neufassung der Grundordnung des kirchlichen
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse im Amtsblatt des Erzbistums Köln,
Stück 7 v. 01.07.2015, S. 146–148.

3 Richtlinie des Rates der EKD über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitar-
beit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie, Neufassung vom 9.
Dezember 2016, https://www.kirchenrecht-ekvw.de/document/6000 [26.10.2021].
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von abgestuft haben nicht-katholische, aber christliche Beschäftigte lediglich
„die Wahrheiten und Werte des Evangeliums zu achten“ (Art. 4 Abs. 2 GO).
Es wird von ihnen erwartet, dass sie dazu beitragen, diese Werte in der Ein-
richtung zur Geltung zu bringen. Nicht-christliche Beschäftigte müssen le-
diglich bereit sein, ihre Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen (Art. 4
Abs. 3 GO). Allen Beschäftigten ist es untersagt, sich „kirchenfeindlich“ zu
verhalten und durch außer- oder innerdienstliches Verhalten die Glaubwür-
digkeit der Kirche oder der sie beschäftigenden Einrichtung zu gefährden
(Art. 4 Abs. 4 GO).
Die Grundordnung nennt schließlich bestimmte Verhaltensweisen, die ei-

nen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß darstellen und daher eine Kündi-
gung rechtfertigen können. Hier differenziert die Grundordnung zwischen
katholischen und sonstigen Beschäftigten. Exemplarisch für schwerwiegende
Loyalitätsverstöße von Katholiken sind zu nennen der Kirchenaustritt und
der Abschluss einer kirchenrechtlich unzulässigen Ehe oder eingetragenen
Lebenspartnerschaft. Bei der unzulässigen Ehe oder eingetragenen Lebens-
partnerschaft wird zusätzlich vorausgesetzt, dass „diese Handlung nach den
konkreten Umständen objektiv geeignet ist, ein erhebliches Ärgernis in der
Dienstgemeinschaft oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen und die
Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen“ (Art. 5 Abs. 2 Ziff. 2 c)
GO). Bei nicht-katholischen Beschäftigten wiegt unter anderem das „öffent-
liche Eintreten gegen tragende Grundsätze der katholischen Kirche“ (Art. 5
Abs. 2 Ziff. 1 a) GO) und „das Verunglimpfen oder Verhöhnen von katholi-
schen Glaubensinhalten, Riten oder Gebräuchen“ (Art. 5 Abs. 2 Ziff. 1 c)
GO) schwer.

b) Loyalitätsobliegenheiten in der evangelischen Kirche

Die evangelische Kirche regelt die Loyalitätsobliegenheiten in der oben ge-
nannten EKD-RL weniger detailliert. Auch sie differenziert nach der Kon-
fessionszugehörigkeit, allerdings nur zwischen christlichen und nicht-christ-
lichen Beschäftigten. Alle Beschäftigten haben „sich […] gegenüber der evan-
gelischen Kirche loyal zu verhalten“ (§ 4 Abs. 1 S. 2 EKD-RL). Sie müssen
sich auch außerhalb ihresDienstes so verhalten, „dass die glaubwürdigeAus-
übung ihres jeweiligen Dienstes nicht beeinträchtigt wird“ (§ 4 Abs. 2 EKD-
RL). Christliche Beschäftigte haben für die evangelische Prägung derDienst-
stelle oder Einrichtung einzutreten. Alle anderen haben die evangelische Prä-
gung „zu achten“ (§ 4 Abs. 1 S. 3, 4 EKD-RL).
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c) Loyalitätsanforderungen im staatlichen Arbeitsrecht

Loyalitätspflichten von Arbeitsvertragsparteien ergeben sich aus den §§ 242,
241 Abs. 2 BGB.4 Nebenpflichten sind in Arbeitsverhältnissen, die als Dau-
erverhältnisse von einer besonderen persönlichen Bindung der Vertragspart-
ner geprägt sind, besonders ausgeprägt.5 Beschäftigte haben ihre Verpflich-
tungen aus dem Arbeitsverhältnis so zu erfüllen und die im Zusammenhang
mit dem Arbeitsverhältnis stehenden Interessen des Arbeitgebers so zu wah-
ren, wie dies von ihnen unter Berücksichtigung ihrer Stellung im Betrieb,
ihrer eigenen Interessen und der Interessen der anderen Beschäftigten des
Betriebes nach Treu und Glauben billigerweise verlangt werden kann.6 Das
BAG hat die Treuepflicht der Beschäftigten gelegentlich sehr weit formu-
liert7, doch ist jedenfalls für den außerdienstlichen privaten Bereich aner-
kannt, dass Arbeitgeber nur im Ausnahmefall Vorgaben machen können,
nämlich dann, wenn außerdienstliches Verhalten zu konkreten Störungen im
betrieblichen Bereich führt.8 Hierzu gehören unter anderemÄußerungen von
leitenden Angestellten, die den Ruf des Arbeitgebers im Geschäftsverkehr
gefährden.9 Die Schutzwürdigkeit der Interessen der Arbeitgeber ist stets
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung mit Blick auf die betroffenen
Grundrechte der Beschäftigten zu bestimmen.10

Strengere Treuepflichten insbesondere im außerdienstlichen Bereich be-
stehen in sog. Tendenzbetrieben i. S. d. § 118 Abs. 1 BetrVG. Zwar betrifft
diese Regelung originär betriebsverfassungsrechtliche Fragen, dennoch
wirkt sich die Einordnung als Tendenzunternehmen auch im Kündigungs-
schutz aus.11 Tendenzunternehmen sind gem. § 118 Abs. 1 S. 1 BetrVG Be-
triebe, die unmittelbar und überwiegend politischen, koalitionspolitischen,

4 H. Reichold, in: H. Kiel/S. Lunk/u.a. (Hrsg.), MHdb ArbR, Bd. 1, 5.Aufl. 2021, § 53,
Rn. 14, zur alternativen dogmatischen Herleitung siehe Rn. 9 f.

5 BAG, Urt. v. 07.09.1995, Az. 8 AZR 828/93, AP Nr. 24 zu § 242 BGB Auskunfts-
pflicht, Bl. 1079; U. Preis, in: ErfK, 21.Aufl. 2021, § 611a BGB, Rn. 708.

6 BAG, Urt. v. 02.03.2006, Az. 2 AZR 53/05, AP Nr. 14 zu § 626 BGB Krankheit,
Rn. 20; G. Spinner, in: MüKo BGB, 8.Aufl. 2020, § 611a BGB, Rn. 993.

7 „Sie [die Treuepflicht] gebietet dem Arbeitnehmer, alles zu unterlassen, was dem Ar-
beitgeber oder dem Betrieb abträglich ist“, BAG, Urt. v. 16.08.1990, Az. 2 AZR 113/90,
AP Nr. 10 zu § 611 BGB Treuepflicht, Bl. 628.

8 U. Preis, in: ErfK, 21.Aufl. 2021, § 611a BGB, Rn. 730; G. Spinner, in: MüKo BGB,
8.Aufl. 2020, § 611a BGB, Rn. 998.

9 BAG, Urt. v. 02.03.2006, Az. 2 AZR 53/05, AP Nr. 14 zu § 626 BGB Krankheit,
Rn. 20; U. Preis, in: ErfK, 21.Aufl. 2021, § 611a, Rn. 734; G. Spinner, in: MüKo BGB,
8.Aufl. 2020, § 611a, Rn. 998.

10 H. Reichold, in: H. Kiel/S. Lunk/u.a. (Hrsg.), MHdb ArbR, Bd. 1, 5.Aufl. 2021, § 53,
Rn. 15.

11 BAG, Urt. v. 23. 10. 2008, Az. 2 AZR 483/07, NZA-RR 2009, 362 (367); W. Mest-
werdt, in: H. Kiel/S. Lunk/u.a. (Hrsg.), MHdb ArbR, Bd. 2, 4.Aufl. 2018, § 116, Rn. 70.
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